
Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Lindberg 

 
Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
 
 
Die Gemeinde Lindberg als örtlich zuständige Straßenbaubehörde stuft ein Teilstück der Orts-
straße Spiegelhütte auf der Fl.-Nr. 1077/105, Gemarkung Lindberg, gemäß Art. 7 Abs. 1 Bayer. 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) zum 01.01.2026 zum öffentlichen Feld- und Waldweg 
ab. 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Ortsstraße Spiegelhütte auf der Fl.-Nr. 1077/105, Gemar-
kung Lindberg, mit einer Länge von 795 Metern, war bisher nicht in die ihrer Verkehrsbedeu-
tung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet und soll gemäß Art. 7 Abs. 1 BayStrWG in 
einem Teilstück zum öffentlichen Feld- und Waldweg abgestuft werden. 
 
Das abzustufende Teilstück beginnt am südwestlichen Punkt der Fl.-Nr. 1077/108, Gemarkung 
Lindberg und endet am südwestlichen Punkt der Fl.-Nr. 1077/11, Gemarkung Lindberg. Die 
Länge des abzustufenden Teilstücks beträgt 343 Meter. 
 
Der Gemeinderat hat die Teilabstufung in seiner Sitzung am 29.10.2025 beschlossen. 
 

 
Hinweis: Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht 
 
Die Unterlagen der Teilabstufung einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung können während der 
üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Lindberg, Zwieselauer Str. 1, 94227 Lind-
berg, Zimmer Nr. 2, eingesehen werden. 
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